
 
 
 
 
 
 

 

Fraktion der Christlich Demokratischen Union im Bezirksrat der Landeshauptstadt Hannover 
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 21. November 2017 
Herr Andreas Markurth 
Bezirksbürgermeister 
im Stadtbezirk Ricklingen 
über den Fachbereich Zentrale Dienste 
Abt. f. Rats- und Bezirksratsangelegenheiten 
18.62.09 
 
 
A N F R A G E gemäß § 14 der Geschäftsordnung des Rates 
 der Landeshauptstadt Hannover 
 in die nächste Sitzung des Stadtbezirksrates 
 Ricklingen am 07.12.2017 
 
Pflege von öffentlichem Grün an der Kleingartenkolonien Hanomag I und II (Kleingärtnerver-

ein Tönniesberg e.V.) 

 
Die dem Kleingärtnerverein Tönniesberg e.V. zugehörigen Kleingartenkolonien Hanomag I und II 
grenzen unter anderem an die Puffergasse. Unmittelbar zur Grenze der Kolonie befinden sich an der 
Puffergasse Bäume, Büsche und Hecken, die als öffentliches Grün im Eigentum und somit Verant-
wortungsbereich der Landeshauptstadt Hannover stehen. Diese Bäume, Büsche und Hecken sind seit 
langer Zeit nicht zurückgeschnitten oder gepflegt worden. In Folge dessen weisen sie Wildwuchs auf, 
der sich bis in die angrenzenden Gärten fortsetzt. Folge sind neben dem Wachsen über die Grenzen 
der Gartengrundstücke hinaus und dem damit verbundenen ungepflegten Landschaftsbild insbeson-
dere eine starke Ansammlung von heruntergefallenen Blättern und Ästen in den Gärten sowie eine 
Verdunkelung durch die Bäume, die die Bepflanzung der Beete nahezu unmöglich macht und die 
Nutzung der Gärten erheblich einschränkt. Zudem wurden durch wildwachsende Brombeerbüsche 
bereits spielende Kinder in den Gärten verletzt. Die Kleingärtner haben sich in den vergangenen Jah-
ren mehrfach an das zuständige Grünflächenamt gewandt und um Abhilfe gebeten, leider ohne jegli-
che Reaktion. 
 
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung: 

1. In wie weit spielen der optische Pflegezustand der Grünanlagen und das Gebot der nachbar-
schaftlichen Rücksichtnahme sowie insbesondere Abwehr von Gefahren eine Rolle für das 
Grünflächenamt, Maßnahmen zur Gestaltung, Pflege und Sicherung von öffentlichem Grün 
durchzuführen? 
 

2. Wann kann der Kleingartenverein mit Maßnahmen zur Pflege und Sicherung der in Betracht 
kommenden Bäume, Büschen und Hecken rechnen und werden diese auch zukünftig durch-
geführt?  

 
Erdem Winnicki 
Fraktionsvorsitzender 
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